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Stadtratsgruppe für soziale Politik 
 

        Erlangen, den 24.6.2015 

 

Akteneinsicht und Auskunkft für Stadträte durch Behördenleiter                                                                                                 
ANFRAGE in öffentlicher Sitzung im Stadtrat 25.6.: 
                      
 
Sehr geehrter Herr Dr. Janik, 
 
Nach der Geschäftsordnung § 6 steht StadträtInnen Akteneinsicht und Auskunft durch 
die Dienststellenleitung zu.  

 
Stimmen Sie zu, dass nach bisherigem Verständnis unter „Dienststellenleitung“ die Amts-
leitung, eventuell auch die Sachgebietsleitung, nicht aber der/die Referent/in zu verste-
hen ist ?  

Wenn ja, bitte ich um entsprechende Unterrichtung der Referent/innen  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Johannes Pöhlmann Anton Salzbrunn 
(Stadtrat)  (Stadtrat) 

 

 

 

 

 

Auszug aus der Geschäftsordnung: 
 
§ 6 Akteneinsicht und Auskunft  
 
(1) Stadtratsmitglieder können städtische Akten und Prüfungsberichte in Wahrnehmung 
ihres Amtes einsehen. 
... 
(3) Die Akteneinsicht wird durch die Dienststellenleitung gegeben und erfolgt in der Regel 
über diese. Über Ausnahmen entscheidet der Oberbürgermeister.... 
 
(4) Die Dienststellenleitung ist ermächtigt und verpflichtet, den Stadtratsmitgliedern Aus-
künfte über Angelegenheiten ihres Geschäftsbereiches zu geben. 
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